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Bonifatiusschule 
P r i m a r s t u f e ,  K a t h .  B e k e n n t n i s s c h u l e  

Zeugnis 

«Vorname» «Name» 

geboren am: «Geburtsdatum» Klasse: «klasse» Schuljahr: 2022/23, 1. Halbjahr 
Versäumte Stunden gesamt:  Stunden, davon unentschuldigt:  Stunden 4. Schulbesuchsjahr 

Notenübersicht 

Religionslehre   Sachunterricht  

Deutsch   Mathematik  

Sprachgebrauch   Sport  

Lesen   Musik  

Rechtschreiben   Kunst  

Englisch   

Bemerkungen: 

keine 

E m p f e h l u n g 
 

für die Schulform gem. § 11 Abs. 4 Satz 1 Schulgesetz NRW (SchulG) 

Die Klassenkonferenz hat am 17.01.2023 beschlossen, dass «Vorname» auf der 
Grundlage des Leistungsstands, der Lernentwicklung sowie des Arbeits- und 
Sozialverhaltens 

für den Besuch  

 * der Hauptschule 
 * der Realschule 
 * des Gymnasiums 

mit Einschränkung für den Besuch 

 ** der Realschule 
 ** des Gymnasiums 

 (siehe auch Rückseite) 

und der Gesamtschule/Sekundarschule geeignet ist. 

Nicht ausreichende Leistungen in einem Fach oder in mehreren Fächern können die 
Versetzung gefährden. 
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Begründung der Empfehlung für die weitere Schullaufbahn: 

Arbeitsverhalten 
 Leistungen entsprechen den Anforderungen 

«Vorname» 
in 

besonderem 
Maße 

voll 
im 

Allgemeinen 
nur 

teilweise 
noch nicht 

zeigt Lernfreude und Interesse an den Themen des 
Unterrichts. 

     

beteiligt sich aktiv und mit sachbezogenen Beiträgen am 

Unterricht. 
     

erfasst neue Sachverhalte eigenständig und kann sie 
anwenden. 

     

erledigt schriftliche Aufgaben konzentriert und 
ergebnisorientiert. 

     

erledigt Aufgaben im vorgegebenen Zeitrahmen.      
organisiert Arbeitsprozesse angemessen.      

Sozialverhalten 

«Vorname» 
in 

besonderem 
Maße 

voll 
im 

Allgemeinen 
nur 

teilweise 
noch nicht 

hält Regeln zuverlässig ein.      
verhält sich in der Gemeinschaft teamfähig      
verhält sich Lehrpersonen gegenüber angemessen.      

Paderborn, den 28.01.2023 

 (Siegel) 

 

A. Musterfrau 
Klassenlehrerin 

 B. Kees-Schuto 
Schulleiterin 

Kenntnis genommen:______________________________ 
 Erziehungsberechtigte 

Wiederbeginn des Unterrichts: 
31.01.2023, 07.55 Uhr  

Notenstufen für die Lernbereiche und Fächer gemäß § 48 Abs. 3 Schulgesetz NRW (SchulG): 
sehr gut  Die Leistungen entsprechen den Anforderungen in besonderem Maße. 
gut  Die Leistungen entsprechen den Anforderungen voll. 
befriedigend  Die Leistungen entsprechen den Anforderungen im Allgemeinen. 
ausreichend Die Leistungen weisen zwar Mängel auf, entsprechen aber im Ganzen noch den Anforderungen. 
mangelhaft  Die Leistungen entsprechen den Anforderungen nicht; es sind notwendige Grundkenntnisse vorhanden und die 

Mängel können in absehbarer Zeit durch Üben behoben werden. 
ungenügend  Die Leistungen entsprechen den Anforderungen nicht und selbst die Grundkenntnisse sind so lückenhaft, dass die 

Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben werden können. 
Zur Empfehlung für die Schulform: 
* Hier ist nur eine der Schulformen Hauptschule, Realschule oder Gymnasium anzukreuzen. 
** Hier ist nur im Fall des § 8 Abs. 3 Satz 3 AO-GS eine der Schulformen Realschule oder Gymnasium anzukreuzen. Ansonsten ist 

dieser Abschnitt durchzustreichen. 

Rechtsbehelfsbelehrung:  
Gegen dieses Zeugnis kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich 
oder zur Niederschrift bei der Schule (Grundschule Bonifatius Paderborn, Bayernweg 33, 33102 Paderborn) einzulegen. 
Falls die Frist durch das Verschulden eines Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so würde dessen Verschulden der 
Widerspruchsführerin/dem Widerspruchsführer zugerechnet werden.  


